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§2 

Gegenstand des Unternehmens 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist es, neue Formen von 

allgemeiner und beruflicher Bildung zu entwickeln. Darüber 

hinaus führt die Gesellschaft selbst Berufsausbildungen durch 

oder ist Kooperationspartner von beruflicher Bildung. Die 

Gesellschaft bietet Beratungsdienstleistungen im Umfeld der 

Errichtung und Ausgestaltung von Arbeitsplatzen an. Für 

Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind, 

werden Qualifizierung und Beschäftigung ermöglicht. 

2. Die Gesellschaft richtet Arbeits- und Ausbildungsplätze für die 

berufliche Bildung ein und bietet auch Beratung, 

Berufsvorbereitung und Berufstätigkeit an. 

3. Die Gesellschaft arbeitet in diesem Sinne eng mit Betrieben, den 

Kammern, der Arbeitsverwaltung und Einrichtungen der 

Jugend- und Sozialhilfe zusammen. 

1. Gegenstand des Unternehmens ist es, neue Formen von 

allgemeiner und beruflicher Bildung zu entwickeln. Darüber 

hinaus führt die Gesellschaft selbst Berufsbildungen durch oder 

ist Kooperationspartner von beruflicher Bildung. Die Gesellschaft 

bietet Beratungsdienstleistungen im Umfeld der Errichtung und 

Ausgestaltung von Arbeitsplätzen an. Für Menschen, die von 

Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind, werden 

Qualifizierung und Beschäftigung ermöglicht. Die Gesellschaft 

fördert zudem die sozialräumliche Entwicklung von 

benachteiligten Stadtteilen („Stadtteilarbeit“). 

2. Die Gesellschaft richtet Arbeits- und Ausbildungsplätze für die 

berufliche Bildung ein und bietet auch Beratung, 

Berufsvorbereitung und Berufstätigkeit an. 

3. Die Gesellschaft betreibt im Rahmen der Stadtteilarbeit 

interkulturelle, soziale und pädagogische Einrichtungen mit dem 

Schwerpunkt der Förderung und Beratung von Kindern und 

Jugendlichen, Eltern und Familien, älteren und sozial 

benachteiligten Menschen und Menschen mit 

Migrationshintergrund. 

4. Die Gesellschaft arbeitet in diesem Sinne eng mit Betrieben, den 

Kammern, der Arbeitsverwaltung und Einrichtungen der 

Jugend- und Sozialhilfe zusammen. 
 

  



§ 3 

Gemeinnützigkeit 

§ 3 

Gemeinnützigkeit 

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke" der Abgabenordnung 1977 in der jeweils gültigen Fassung. 

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Förderung der 

Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung verwirklicht. 

 

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

2. Die Gesellschaft führt im Rahmen des Gesellschaftszweckes 

Dienstleistungen aus und verkauft selbst hergestellte Produkte. 

Erzielte Gewinne müssen zu den in § 2 des Gesellschaftsvertrages 

genannten Zwecken verwendet oder einer entsprechenden Rücklage 

- soweit es nach den Bestimmungen der AO zulässig ist (§ 58 AO) - 

zugeführt werden. 

3. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für Gesellschaftszwecke 

verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile 

oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. 

4. Die Gesellschaft darf niemanden durch Ausgaben, die ihrem Zweck 

fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 

begünstigen. 

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977 in der 

jeweils gültigen Fassung. Der Gesellschaftszweck wird 

insbesondere verwirklicht durch  

- die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und 

Berufsbildung 

- die Förderung der Jugendhilfe  

- die Förderung der internationalen Gesinnung, der Toleranz 

auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens  

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Die Gesellschaft führt im Rahmen des Gesellschaftszwecks 

Dienstleistungen aus und verkauft selbst hergestellte Produkte. 

Erzielte Gewinne müssen zu den in § 2 des 

Gesellschaftsvertrages genannten Zwecken verwendet oder 

einer entsprechenden Rücklage – soweit es nach den 

Bestimmungen der AO zulässig ist (§ 58 AO) – zugeführt werden.  

3. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für Gesellschaftszwecke 

verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine 

Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln der 

Gesellschaft. 

4. Die Gesellschaft darf niemanden durch Ausgaben, die ihrem 

Zweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütung begünstigen. 

 
 




